
Dieser Flyer ist im Rahmen des Netzwerkprojekts  
„Verbesserung der Aufnahmebedingungen für
Schutzsuchende, Schutzberechtigte und vorübergehend 
Schutzberechtigte in Brandenburg“ (kurz: VASiB) der  
Kooperation für Flüchtlinge in Brandenburg (KFB)  
entstanden. 

Mehr zum VASiB-Projekt und zur KFB unter:  
www.kooperation-für-flüchtlinge-in-brandenburg.de

Zur KFB gehören:

Unter dieser Webadresse können Sie sich ein Muster  
für den Widerspruch herunterladen: 

Informationen zum Thema Wohnungssuche  
finden Sie außerdem hier:

VASiB-Projekt sowie Flyer gefördert durch: 

bit.ly/muster_widerspruch

 bit.ly/info_wohnung

Unbezahlbar  
untergebracht?
Nein danke!

Informationen und Handlungsoptionen  
zu überhöhten Gebühren in  
brandenburgischen Sammelunterkünften



Vorname, Name
Anschrift
geboren am …, in …

Widerspruch gegen den Gebührenbescheid für die 
Benutzung von Einrichtungen der vorläufigen  
Unterbringung (Gemeinschaftsunterkunft)

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den Gebührenbescheid vom Datum lege ich hiermit 
fristgemäß Widerspruch ein und beantrage, die Vollziehung 
auszusetzen.

Die Grundlage für die Berechnung der Nutzungsgebühren in 
Höhe von … Euro ist weder dargelegt noch nachvollziehbar.  
Ich wohne in einer Gemeinschaftsunterkunft mit mehreren 
Personen in einem Zimmer, mir stehen zusätzlich zu den  
Gemeinschafts- und Sanitärräumen nur etwa 6 qm Wohnraum 
zur Verfügung. Dies entspricht einem Quadratmeterpreis von  

… Euro, welches ohne weiteres unter den Tatbestand des 
Wuchers subsumiert werden kann.
Ich wohne gezwungenermaßen in der Gemeinschaftsunter-
kunft, weil ich bisher noch keine Wohnung finden konnte. In  
der Gemeinschaftsunterkunft bin ich zahlreichen Einschränkun-
gen unterworfen, die es in einer Mietwohnung nicht geben 
würde. So darf z.B. kein Besuch bei mir übernachten, es leben 
viele Personen, von denen jede unterschiedliche Bedürfnisse 
und Tagesabläufe hat, auf engstem Raum zusammen und ich 
muss mir mit anderen Personen Sanitär- und Gemeinschafts-
räume teilen.
Ich habe keine Privatsphäre, es ist ständig laut und es ist  
sehr schwer, zur Ruhe zu kommen.

Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift, Datum

Ein Muster für den Widerspruch finden Sie hier.  
Achten Sie darauf, Ihre persönlichen Daten und die  
Informationen Ihres Einzelfalls einzufügen:

SIE DENKEN, DIE GEBÜHREN FÜR IHRE  
UNTERBRINGUNG SIND ZU HOCH?  
DAS KÖNNEN SIE DAGEGEN TUN:

1. GEBÜHRENBESCHEID ANFORDERN
Fragen Sie die Behörde nach einem Gebührenbescheid.  
Die Gebühren sollten nur die Kosten für Unterkunft,  
Heizung und Strom enthalten und klar aufgeschlüsselt sein.

2. BERATUNG AUFSUCHEN
Lassen Sie sich von einer Beratungsstelle oder einem:r 
Rechtsanwält:in für Sozialrecht helfen. Der Wegweiser  
des Flüchtlingsrats Brandenburg (bit.ly/weg_weiser) zeigt 
Beratungsstellen in Ihrer Nähe. Wenn Ihr Einkommen  
nicht zu hoch ist und Sie keine Rechtsschutzversicherung 
haben, können Sie einen Beratungshilfeschein beim  
Amtsgericht beantragen. Sie müssen Ihr Einkommen  
und Vermögen offenlegen.

3. WIDERSPRUCH EINLEGEN
Wenn Sie denken, dass die Gebühren zu hoch sind oder 
nicht korrekt sind, können Sie Widerspruch einlegen.  
Den Widerspruch müssen Sie spätestens innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Gebührenbescheids beim 
Sozialamt abgeben. 

Bedenken Sie, dass ein Widerspruch bei der Anforderung 
von Nutzungsgebühren keine aufschiebende Wirkung 
hat. Dies bedeutet, dass trotz Widerspruch die Gebühren 
vorerst bezahlt werden müssen. Im Widerspruchsmuster 
ist daher ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung mit 
guter Begründung zu ergänzen. Wenn dem Antrag auf 
Aussetzung der Vollziehung zugestimmt wird, müssen 
Sie vorerst nicht zahlen. Sie sollten aber den Geldbetrag 
sparen bzw. zur Seite legen. 

4. LETZTE OPTION: KLAGE EINREICHEN
Wenn der Widerspruch nicht erfolgreich ist, können Sie 
vor Gericht klagen. Wenn Sie klagen, könnten Sie das 
Verfahren auch verlieren. Dann müssen Sie die Kosten 
des Gerichtsverfahrens selbst tragen. Unter bestimmten 
Bedingungen können Sie Prozesskostenhilfe beantragen. 
Anwält:innen können Ihnen dabei helfen. 

Wenn Sie in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen 
und über ein eigenes monatliches Einkommen verfügen, 
das eine bestimmte Höhe übersteigt, müssen Sie für 
Ihre Unterbringung Gebühren zahlen.  Die meisten 
dieser Gebühren sind Pauschalen pro Person. Für 
wenige Quadratmeter Wohnfläche und die Nutzung 
von Sanitär- und Gemeinschaftsräumen betragen  
die Gebühren monatlich zwischen 225 und 480 Euro 
pro Person. Für große Familien können die Kosten  
so besonders hoch sein.

Der Flüchtlingsrat Brandenburg und das VASiB-Netzwerk 
setzen sich für bezahlbares Wohnen ein. Das Netzwerk 
kritisiert die hohen Gebühren und rät Betroffenen,  
sich gegen überzogene Gebühren zu wehren.

HINWEISE / GUT ZU WISSEN!

	X Momentan gibt es mehrere Verfahren gegen  
Gebührenbescheide vor dem Potsdamer  
Verwaltungsgericht, deren Ausgang ungewiss ist. 

	X Es ist unklar, ob die Gebühren auch andere Kosten 
wie Sicherheitsdienste oder Verwaltungskosten  
enthalten dürfen.


